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31. Geset'Z! R<ge!ung des Leichen- und ßesw:tungswesens (Wiener Leidten- und Bestattungsgesetz). 

31. 
Gesetz vom 16. Oktober 1970 über die 
Regelung des Leichen- und Bestattungs
wesens (Wiener Leichen- und Bestattungs-

gesetz). 

Der Wiener Landtag hat besdt!ossen: 

I. TEIL 
LEICHENWESEN 

1. Absdmitt 
'fotenbeschau 

s 1 

(1) Die Leichen der in Wien verstorbenen 
sowie der in Wien tot aufgefundenen Personen 
sind der Totenbesdtau zu unterziehen. Als Lei
chen gelten auch Leichenteile, Totgeburten und 
Fehlgeburten. Ausgenommen von der Toten
beschau sind von Verwesungsprodukten freie Ge
beine und Skelette. 

(2) Als totgeboren gilt eine Leibesfrucht dann. 
wenn sie wenigstens 35 cm lang is~ die natürlidte 
Lungenatmung aber nicht eingesetzt hat. Fehl
geburten sind totgeborene Früdite, die weniger 
als 35 cm lang sind. 

(3) Zweck der Totenbeschau ist die Feststel
lung des eingetretenen Todes, der Art und Ur
sache des Todes, ferner bei ungeklärter Todesart 
oder Todesursache, ob Umstände vorliegen, dle 
die Einleitung eines Obduktionsverfahrens nach 
diesem Gesetz oder die Einleitung von Maß
nahmen erforderlich machen, die in anderen 
Rechtsvorschriften vorgesehen sind. 

( 4) Die Bestattung (Erd- oder Feuerbestattung) 
von Leichen im Sinne des Abs. 1 ist erst nach 
Ausstellung der Todesbescheinigung (§ 8) zuläs
sig. Die bei der Totenbeschau gemachten Wahr
nehmungen können für statistische Zwecke ver
wendet werden. 

T otenbeschauarzt, die Anzeige des Todesfalles zu 
erstatten und von ihm entgegenzunehmen ist, 
sowie die Tageszeitent während der die Toten
beschau vorzunehmen ist, hat der Magistrat der 
Stadt Wien mit Verordnung zu bestimmen. 

(3) ln den von einer Gebietskörperschaft betrie
benen Krankenanstalten gelten der Prosektor und 
sein Stellvertreter als Totenbeschauärzte im Sinne 
des Abs. 1 für die verstorbenen Anstaltspfleg
linge. 

(4) Die Totenbeschau erfolgt unentgeltlich. Der 
T otenbeschauarzt darf anläßlich der Totenbeschau 
weder ein Entgelt fordern noch annehmen. 

s 3 
(1) Jeder Todesfall (ausgenommen der Tod der 

Anstaltspfleglinge in den im § 2 Abs. 3 genann
ten Krankenanstalten) ist dem Magistrat der 
Stadt Wien (§ 2 Abs. 2) unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Zur Erstattung der Anzeige des Todesfalles 
nadi diesem Gesetz sind, wenn der Tod in einer 
Wohnung oder einer anderen als im Abs. 4 
genannten Unterkunft eingetreten iSt, verpflich
tet: 

1. die Familienangehörigen des Toten, 
2. die Wohnungsinsassen, 
3. die Pflegepersonen, 
4. der Inhaber (Stellvertreter) des Beherber

gungsbetriebes, 
5. jedermann, der den Todesfall bemerkt, die 

Leiche auffindet oder von dem Todesfall 
Kenntnis erlangt. 

(3) Die Anzeigepflicht besteht für jede der im 
Abs. 2 angeführten Personen insoweit, als eine 
in der Reihenfolge früher genannte Person nicht 
vorhanden ist. 

(4) Zur Erstattung der Anzeige des Todes
falles nach diesem Gesetz sind bezüglich der in 
einer Krankenanstalt verstorbenen Pfleglinge und 
bezüglich der in einer anderen Anstalt oder Ein
rid:itung verstorbenen Insassen jeweils die Leiter 

§ 2 verpflichtet. 

(!) Die Totenbeschau obliegt dem Magistrat (5) Ist jemand außerhalb einer Wohnung oder 
der Stadt Wien, der sich der von ihm dazu Unterkunft im Sinne des Abs. 2 oder einer 
bestellten Arzte bedient. Die Bestellung erfolgt Krankenanstalt, Anstalt oder Einrichtung im 
durch den Magistrat der Stadt Wien mit Dekret. Sinne des Abs. 4 verstoriben, dann ist zur Er-

(2) Die Tageszeiten, zu denen beim Magistrat stattung der Anzeige des Todesfalles nach diesem 
der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt bzw. 1 Gesetz jedermann verpflichtet, der den Todes-
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